Informationspflicht gemäss Art. 45 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)



Versicherungsmakler (ungebundener Vermittler):  BPV- Register Nr. 11’151
Proassur Versicherungs-Management AG, Greifenstrasse 13, 9000 St. Gallen.
(Postadresse: Mohres 6, 9056 Gais)

Angebotene Versicherungsdeckungen:
Bei Personen- und Schadenversicherungen bietet ihnen die Proassur Vers.- Management AG Versicherungsdeckungen von mehreren Versicherungsunternehmen an. Es handelt sich dabei in der Regel um Unternehmen, mit welchen die Proassur eine Zusammenarbeitsvereinbarung abgeschlossen hat (siehe unten).
Die Proassur macht keine Beratungen für private Krankenversicherungen. 

Zusammenarbeitsvereinbarungen:
Die Proassur Vers.-Management AG hat aktuell mit folgenden Versicherungsgesellschaften Zusam-menarbeitsvereinbarungen (Maklervereinbarungen) abgeschlossen:
AXA, ASGA, Basler, Dextra Rechtsschutz AG, Fortuna, Generali, Helvetia, innova, Profond, simpego und Zurich.
Die Proassur AG kann jederzeit weitere Zusammenarbeitsvereinbarungen eingehen.

Aus- und Weiterbildung:
Die Proassur AG gibt jederzeit gerne Auskunft betreffend Aus- und Weiterbildung ihrer Ver-sicherungsvermittler/inen, welche die gesetzlich geforderten Weiterbildungspflichten jederzeit erfüllen. 

Haftung im Zusammenhang mit der Vermittlertätigkeit:
Die Proassur AG kann für Schäden infolge Nachlässigkeiten, Fehler oder unrichtiger Aus-künfte im Zusammenhang mit der Vermittlungstätigkeit haftbar gemacht werden. Die Proassur AG hat dazu eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Vermögensschadendeckung von max. Fr. 2 Mio. abgeschlossen.

Personendaten:
Die erhaltenen Personendaten werden zu Beratungszwecken, im Zusammenhang mit der Antragsprüfung (z.B. Risikobeurteilung) und Vertragsabwicklung (z.B. Policierung, Vertrags-verwaltung) durch die obengenannten Gesellschaften verwendet. Diese Informationen werden gesichert aufbewahrt und vertraulich behandelt.

Entschädigungen (Courtagen) der Versicherer:
Die Proassur AG wird für ihre Dienstleistung ausschliesslich durch marktübliche Courtagen seitens der Versicherungsgesellschaften entschädigt. Diese betragen je nach Branche zwisch-en 3% und 15% der jeweiligen, jährlich anfallenden Nettoprämien. Genauere Auskünfte werden auf Anfrage jederzeit gewährt.
